
Vollständiger Text des Memorandums, übergeben an die ukrainische Delegation in Istanbul am 2.6.2025: 

Abschnitt I 

 

Die wichtigsten Parameter der endgültigen Abrechnung: 

• völkerrechtliche Anerkennung der Eingliederung der Krim, der Volksrepubliken Luhansk und Donezk 

sowie der Gebiete Saporischschja und Cherson in die Russische Föderation; vollständiger Abzug der 

Einheiten der Streitkräfte der Ukraine und anderer paramilitärischer Formationen der Ukraine von 

ihrem Territorium; 

• Neutralität der Ukraine, was ihre Weigerung impliziert, Militärbündnissen und Koalitionen beizutreten, 

sowie ein Verbot jeglicher militärischer Aktivitäten von Drittstaaten auf dem Territorium der Ukraine 

(einschließlich der Stationierung ausländischer Militärformationen, Militärstützpunkte und 

militärischer Infrastruktur); 

• Kündigung und Weigerung, künftig internationale Verträge und Abkommen abzuschließen, die mit den 

Bestimmungen dieses Abschnitts unvereinbar sind; 

• Bestätigung des Status der Ukraine als Staat, der weder über Atomwaffen noch über andere 

Massenvernichtungswaffen verfügt, mit der Einführung eines Regimes, das deren Annahme, 

Durchfuhr und Stationierung auf dem Territorium der Ukraine verbietet; 

• Festlegung der Höchstzahl der Streitkräfte der Ukraine und anderer militärischer Formationen der 

Ukraine, der Höchstzahl an Waffen und Militärtechnik und ihre akzeptablen Eigenschaften;  

• Auflösung ukrainischer nationalistischer Formationen innerhalb der Streitkräfte der Ukraine und der 

Nationalgarde; 

• Gewährleistung der vollen Rechte, Freiheiten und Interessen der russischen und russischsprachigen 

Bevölkerung und Verleihung des Status einer Amtssprache an die russische Sprache; 

• gesetzliches Verbot der Verherrlichung und Propaganda des Nationalsozialismus und Neonazismus, 

Auflösung nationalistischer Organisationen und Parteien; 

• Entfernung aller bestehenden und Weigerung, neue wirtschaftliche Sanktionen einzuführen, Verbote 

und restriktive Maßnahmen zwischen der Russischen Föderation und der Ukraine; 

• Lösung einer Reihe von Problemen im Zusammenhang mit der Familienzusammenführung und 

Vertriebenen. 

• Verzicht auf gegenseitige Ansprüche im Zusammenhang mit Schäden, die bei militärischen Einsätzen 

verursacht wurden; 

• Aufhebung der Beschränkungen für die UOC (Ukrainische Orthodoxe Kirche) 

• schrittweise Wiederherstellung der diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen (einschließlich 

des Gastransits), des Verkehrs und anderer Kommunikationsmittel, auch mit Drittländern. 

 

Abschnitt II 

 

Waffenstillstandsbedingungen 

 

1 Option. 

 

Der Beginn des vollständigen Abzugs der Streitkräfte der Ukraine und anderer paramilitärischer Formationen 

der Ukraine aus den Gebieten der Russischen Föderation, einschließlich der Gebiete DVR, LVR, Saporischschja 

und Cherson, und ihr Rückzug bis zu einer von den Parteien vereinbarten Entfernung von den Grenzen der 



Russischen Föderation gemäß der genehmigten Verordnung. 

 

Option 2. „Pauschalangebot“: 

• ein Verbot der Verlegung der Streitkräfte der Ukraine und anderer paramilitärischer Formationen der 

Ukraine, mit Ausnahme von Bewegungen zum Zweck des Rückzugs bis zu einer von den Parteien 

vereinbarten Entfernung von den Grenzen der Russischen Föderation; 

• Beendigung der Mobilmachung und Beginn der Demobilisierung; 

• Einstellung der Lieferung von Militärprodukten und der militärischen Unterstützung der Ukraine aus 

dem Ausland, einschließlich der Bereitstellung von Satellitenkommunikationsdiensten und 

Geheimdienstdaten; 

• Verhinderung der militärischen Präsenz von Drittstaaten auf dem Territorium der Ukraine und 

Beendigung der Teilnahme ausländischer Spezialisten an Militäroperationen auf Seiten der Ukraine; 

• Garantien, dass die Ukraine auf Sabotage und subversive Aktivitäten gegen die Russische Föderation 

und ihre Bürger verzichten wird; 

• Schaffung eines bilateralen Zentrums zur Überwachung und Kontrolle des Waffenstillstandsregimes; 

• Amnestie für Teilnehmer („politische Gefangene“) und Freilassung inhaftierter Personen; 

• Aufhebung des Kriegsrechts in der Ukraine. 

 

Abschnitt III 

 

Abfolge der Schritte und Zeitrahmen für ihre Umsetzung 

• Beginn der Arbeiten am Text des Abkommens; 

• Erklärung eines zwei- bis dreitägigen Waffenstillstands, um die Leichen der Toten in der „Grauzone“ 

einzusammeln; 

• einseitige Übergabe von 6000 Leichen von Soldaten der ukrainischen Streitkräfte an die Streitkräfte; 

• Unterzeichnung eines Memorandums über einen Waffenstillstand mit konkreten Terminen für die 

Umsetzung aller seiner Bestimmungen und Festlegung des Datums für die Unterzeichnung des 

künftigen Vertrags über die endgültige Regelung (im Folgenden „Vertrag“ genannt); 

• Ab Beginn des Abzugs der ukrainischen Streitkräfte gilt ein 30-tägiger Waffenstillstand. Gleichzeitig 

müssen innerhalb dieser 30 Tage der vollständige Abzug der ukrainischen Streitkräfte aus der 

Russischen Föderation und die vollständige Umsetzung des „Paketabkommens“ erfolgen. 

• Abhaltung von Wahlen, Bildung von Regierungsorganen auf dem Territorium der Ukraine; 

• Unterzeichnung des Abkommens; 

• Genehmigung des unterzeichneten Vertrags durch eine rechtsverbindliche Resolution des UN-

Sicherheitsrates; 

• Ratifizierung, Inkrafttreten und Umsetzung des Vertrags. 

 


